
 

Hygienekonzept 
Ansprechpartner:  Dr. David Toaspern, Heike Richter 

Tel. /Mail:   035207 9951-00; info.tpi-moritzburg@evlks.de 

Erstellt am:   10.11.2021 

Allgemeines 

1 Verantwortliche Person  Dr. David Toaspern, Heike Richter  

2 Belehrung Mitarbeitende und 
Gruppenleiter 

 alle Mitarbeitenden und Gruppenleitenden werden über 
die Maßnahmen des Hygienekonzepts informiert 

 die Belehrung wird dokumentiert  
Seminarteilnehmer – TN-Liste  
Mitarbeiter – Aktenkundig  

3 Information Teilnehmende  alle Teilnehmenden werden im Vorfeld (Einladung, 
Homepage), spätestens zu Beginn der Treffen über die 
Schutz- und Hygieneregeln informiert. 

4 Beschilderung  Hinweise auf die Regeln zum Abstand, Mundschutz sind 
im Eingangsbereich gut sichtbar angebracht  

 In den Sanitärraumen befinden sich Hinweise zum 
Händewaschen und zur Handdesinfektion  

Abstand halten/Testpflicht/Nachweise 

1 Kapazitäten der Räume  Die jeweils geltende Abstandsregel zwischen den 
Teilnehmenden wird durch entsprechende 
Bestuhlungspläne umgesetzt. 

 Die Räume haben folgende max. Kapazitäten:  
SR 1.2 max. 12 TN 
SR 1.3 max.   6 TN 
SR 1.4 max.   6 TN  

 Gemäß § 6 der Verordnung vom 05.11.2021 wird auf das 
Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen.  

2 Nachweispflicht   Grundsätzlich gilt die 3G Regel (Geimpft, Genesen, 
Getestet).  

 Wer an einem Kurs teilnimmt, muss einen tagesaktuellen 
SARS-CoV-2-Schnelltest (max. 24 h alt) vorweisen.  

 Vom Testen befreit sind vollständig Geimpfte (ab dem 15. 
Tag nach der zweiten Impfung) oder vollständig 
Genesene (Nachweis erforderlich). 

Hygienemaßnahmen 

1 Personen mit 
Erkältungssymptomen 

 Personen mit Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, 
Halsweh, Fieber, Durchfall) haben keinen Zutritt und sind 
gebeten, zu Hause zu bleiben.  

 Wenn Krankheitssymptome bei Teilnehmenden während 
des Kurses auftreten, bitten wir die Gruppe vorerst nicht 
zu betreten und die Kursverwaltung (TPI) per Telefon zu 
informieren (Tel. 035207/9951-00).  

2 Handdesinfektion  Am Eingang des Gebäudes, in den Sanitärbereichen und 
im Seminarraum steht Handdesinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

3 Handwaschmöglichkeit  In den Sanitärbereichen sind Handwaschmöglichkeiten 
mit warmen Wasser, Flüssigseife und Einmalhandtüchern 
für die Teilnehmenden vorhanden, ebenso ein Abfallkorb 
für die Entsorgung. 

 In den Seminarräumen sind Handwaschmöglichkeiten mit 
kalten Wasser, Flüssigseife und Einmalhandtücher für die 
Teilnehmenden vorhanden, ebenso ein Abfallkorb für die 
Entsorgung.  

  



 
4 Mund-Nasen-Schutz  Grundsätzlich ist das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes im gesamten Gebäude (Foyer, Gänge, WC) 
und bei einer Unterschreitung des Mindestabstandes von 
1,50 m in den Seminarräumen verpflichtend.  

 Gemäß § 6 (Nr. 3, Satz 3) besteht am eigenen Platz 
keine Pflicht zum Tragen eines med. Mund-Nasen-
Schutzes, wenn der Mindestabstand von 1,50 m gegeben 
ist. 

 Ein Mund-Nasen-Schutz ist in geringer Anzahl für den 
Notfall im Sekretariat II vorrätig. 

5 Raumpflege  Die regelmäßige Reinigung der Räume erfolgt anhand 
eines erstellten Reinigungsplanes. 

 Weiter erfolgt eine Desinfizierung der Räumlichkeiten inkl. 
Kontaktflächen (Türgriffe, Griffe, Handläufe, Schalter) zur 
normalen Raumpflege. 

 Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt regelmäßig 
entsprechend des erstellten Reinigungsplanes. 

6 Belüftung  Die Belüftung erfolgt regelmäßig vor und nach, sowie ggf. 
während der Veranstaltung (aller 20 Minuten) durch das 
Öffnen der Fenster.   

Im Infektionsfall 
1 Meldung an das 

Gesundheitsamt 
 Die Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt durch die 

betroffene Person selbst. 

2 Information über 
Teilnehmende 

 Auf Nachfrage werden dem Gesundheitsamt die 
vorliegenden Daten der Teilnehmenden einer 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 

Mitarbeiterschutz 

1 Abstands- und 
Hygieneregeln 

 Die Abstands- und Hygieneregeln sind ebenfalls für die 
Mitarbeitenden verpflichtend.  

2 Dienstzimmer   Die räumlichen Bedingungen in Dienstzimmern sind den 
Regeln entsprechend angepasst worden. 

3 Mitarbeitende aus 
Hochrisikogruppen 

 Auf die Situation von Mitarbeitenden einer 
Hochrisikogruppe wird entsprechend eingegangen. 

Versorgung 

1 Getränkeversorgung  Die Getränkeversorgung findet vor den Seminarräumen 
statt. Wir bitten um Benutzung des Desinfektionsmittels.  

 

Die Hygienemaßnahmen werden regelmäßig überprüft und ggf. aktualisiert.  

 

Grundlage für dieses Hygienekonzept ist die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 05.11.2021. 

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 5.11.2021 (sachsen.de) 

 

Moritzburg, 10.11.2021  

 

 

 

 

Dr. David Toaspern –Institutsleiter- 

 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-11-05.pdf

